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Der kleine Katechismus Luther s
Es ist dies Büchlein sagt Luther selbst die rechte

Laien und Kinderbibel also nicht nur eine Kinderlehre
ein Kinderschulbuch sondern auch ein Hausbuch ein christ
liches Lebensbuch welches Buch auch die christlichen Väter
ihrem Gesinde einfältiglich vorhalten sollen Es ist wohl
werth daß jeder Christ es auswendig wisse also wer solches
nicht weiß nicht könne unter die Christen gezählt und zu
keinem Sakramente zugelassen werden Ferner sagt Luther

Es soll Niemand den Katechismus verachten als sei er
eine schlechte geringe Lehre welche sie mit einem Male über
lesen und dann alsobald können oder das Buch in den
Winkel werfen und gleichsam sich schämen mehr darin zu
lesen Ich ein Doktor und Prediger thue noch wie ein
Kind das man den Katechismus lehrt und lese und spreche
auch von Wort zu Wort des Morgens auch wenn ich Zeit
habe die zehn Gebote den Glauben das Vaterunser u s w
und muß noch täglich dazu lesen und studiren und kann
dennoch nicht bestehen wie ich gern wollte und muß ein
Kind und Schüler des Katechismus bleiben und bleib s auch
gerne

Dies ist Grund genug warum die Schule den Katechis
mus nicht nur behalten sondern auch sich genau an ihn
halten muß Er verdient es aber auch vor Allen In ihm
ist der ganze Inhalt der christlichen Wahrheit die rechte
alte wahre reine göttliche Lehre der heiligen christlichen
Kirche begriffen die Summa des göttlichen Wortes zusam
mengestellt und eine Erklärung voll Geist und Kraft hinzu
gethan Der Katechismus hat gleich der Heiligen Schrift
eine unerschöpfliche unvergängliche Lebensfülle Justus Jonas
sagt von ihm Nicht Luther allein sondern der heilige Geist
sei der Urheber und Verfasser desselben Das herrliche
Buch ist ebenso kindlich und tiefsinnig so faßlich wie uner
gründlich so einfach und wahr ist bündig und kurz wahr
richtig klar deutlich und bei gutem Unterrichte behaltbar
Selbst K Matthes der mancherlei gegen den kleinen Kate
chismus vorbringt sagt wörtlich Folgendes Der kleine
Katechismus Luther s mit seinen kurzen populären kindlichen
und zugleich so tiefsinnigen Geist und Gemüth ansprechenden
Erklärungen ist immer noch derjenige Katechismus der sich
dem Gedächtnisse der Kinder am leichtesten einprägt und
zugleich mehr als jeder andere religiösen Geist und religiöses
Leben in den Kindern wirkt

Katechismus ist der Grundriß der Unterweisung im
Christenthum sowohl wegen seines katechetischen Werthes als
seines symbolischen Ansehens Dies theure Symbol ist noch
durch kein anderes ersetzt worden Luther wird wohl Luther
bleiben und wird s ihm nicht leicht einer nachthun Der
Katechismus ist so vortrefflich abgefaßt daß er zugleich Mittel
zur tieferen Schrifterkenntniß ist und mit immer mehr zu
nehmenden Verständniß auch immer mehr Licht verbreitet
So wie er in die biblische Geschichte zurückführt führt die
biblische Geschichte in den Katechismus hinein Der Lehrer
vertiefe sich daher immer mehr in den Katechismus Er
eigne sich die Katechismussprache Kirchensprache überhaupt
Blbelsprache und kirchliche Lehrausfassung immer mehr an
verfahre aber bei den Lehrdarstellungen und Begriffsbestim
mungen nicht willkürlich gesucht spitzfindig schwülstig und in
schwer behallbarer Form Es giebt in der That sonst gute
und fleißige Lehrer die aber von den einfachsten Dingen des
Glaubens geschraubt verwickelt gesucht künstlich und ohne
Kraft und Würde reden so daß selbst fleißige Katechismus
schüler eine Prüfung die ein anderer Katechet mit ihnen
hielte oft weder bestehen noch verstehen könnte Und wie
der giebt es andere Lehrer welchen trotz der obengerühmten
Vortheile des Luther schen Katechismus der Sinn und die
Bedeutung vieler Ausdrücke der Gehalt und der Zusammen
hang der Hauptstücke unter sich und mit dem christlichen
Leben verborgen ist Sie haben Augen und sehen nicht
sie haben Ohren und hören nicht sie verspüren nicht wel
chen Segen er gestiftet hat und immer noch stiftet

Es ist ausgemacht daß nächst der Bibel der Luther
sche Katechismus am segensreichsten gewirkt hat Er hat
das deutsche christliche Volk Groß und Klein zu heiligem
Glauben und zu gottseligem unheuchlerischem Wandel gründ
lich unterwiesen und auch wirklich hingeführt Glückselig
daher ist Derjenige zu preisen welcher daran fortan festhält
und seine Seele damit nährt Bibel und Katechismus allein
bringen wenn alles Andere wirkungslos ist das christliche
Hauswesen wieder in gute Zucht und Sitte in rechte Form
und Ordnung Man schließe sich nur genau an den Kate
chismus an sehe den Luther schen Text recht an besonders
wenn wenig Religionsstunden festgesetzt sind bleibe ganz bei
Luther stehen Der Katechismus sei Leiter und nicht Be
gleiter oder gar nur Zuschauer Mau gebe nicht zu viel
sondern nur das Nöthige Besonders auf drei Momente
sei des Kindes Geist und Herz zu richten nämlich erstens
auf die Sünde zweitens die Gnade in Christo und drittens
die Heiligung Einmal trete das eine ein andermal das
andere Stück hervor stets aber das was den Kindern am
Meisten noththut Die drei ersten Hauptstücke sind die wich
tigsten und nöthigsten Luther selbst nennt die zehn Gebote
Gottes eine Lehre über alle Lehren dann das Bekenntniß
dss Glaubens an Gott den Vater Sohn und heiligen

Folgendes zeitgemäße Wort ist einer noch ungedruckten kleinen
Schrift entnommen welche den Titel führt Der gesammte religiöse
Lehrstoff nach Bibel Katechismus und Gesangbuch in sechs bis
siebenklassigeu Volksschulen besonders dessen Hauptquellen Behand
lung Vertheilung sowie Zusammenfassung in einem Vorkatechismus
bibl Geschichte Bibelstellcn Liederversen und fünf Hauptstllcken

ohne Luther s Erklärung und in dem Katechismus betreffend von
vr F W Gebhardt

Geist eine Historie über alle Historien oder die allerhöchste
Historie ferner das Vaterunser ein Gebet über alle Gebete
d is allerhöchste Gebet welches d r allerhöchste Meister
gelehrt und darin alle geistliche und leibliche Noth begriffen
hat und das der kräftigste Trost ist in allen Anfechtungen
Trübsalen und in der letzten Stunde Nächst diesen folgen
die hochwürdigen Sakramente die höchsten Ceremonien welche
Gott selbst gestiftet und eingesetzt hat und uns darin seiner
Gnade versichert

Soweit dies und nun folgt eine dreifache Anforderung
an einen guten Katechismusunterricht Leipz Tagebl

Amtlicher Bericht
über die

Sitzung der Stadtverordneten Versammlung
am 17 Juni 1878

Vor dem Eintritt in die Tagesordnung wird wie folgt
verhandelt

1 Der Herr Vorsitzende bringt das Dankschreiben des
Lehrers Harweck für die ihm bewilligte Kur Unterstützung
zur Kenntniß der Versammlung

2 Der Bauunternehmer Wittenbecher Hierselbst hat
sich wiederholt an die Versammlung gewendet und dieselbe
ersucht zu veranlassen daß ihm der vor längerer Zeit nach
gesuchte Baukonsens nunmehr schleunigst ertheilt werde Die
Wittenbecher sche Eingabe wird kr in an den Magistrat
zur ressortmäßigen Verfügung abgegeben

3 Herr Max Friedrich zu Leipzig Plagwitz empfiehlt
sein neues patentirtes Kloset System mit selbstthätigem Des
insektions Mechanismus und Sedimentirung der festen Fäka
lien und bringt der Herr Vorsitzende die bezügl Eingabe
zur Kenntniß der Versammlung

4 Zur Bestreitung der durch die bevorstehende Reichs
tagswahl entstehenden Unkosten werden 500 vorbehalt
lich der Rechnungslegung bewilligt

Nach dem Eintritt in die Tagesordnung kommen fol
gende Gegenstände zur Verhandlung

5 Die Rechnung über den Fonds Rückerstattungen
auf Landwehr Darlehne pro 1877 liegt zur Superrevision
und Decharge Ertheilung vor Dieselbe ergiebt

in Einnahme 3145 83 A
in Ausgabe 2760 40

Bestand 385 43
und an Einnahme Resten verbleiben 3203 59 Das
Vermögen des Fonds betrug nlt 1877 19189 02
56 75 mehr als ult 1876 Die Versammlung er
theilt dem Rechnungsleger Decharge

6 Der Bürger Verein für städtische Interessen hat
den Antrag an die Versammlung gerichtet dahin zu wirken
daß die dem Vernehmen nach geplanten ausgedehnten Neu
bauten auf dem hiesigen Postgrundstücke unterbleiben möch
ten weil dadurch die Freilegung des Post Areals zur Ein
verleibung in die städtischen Promenaden vermuthlich auf
Jahrhunderte unmöglich gemacht werden würde Der An
trag ist in der letzten Sitzung zur Kenntniß der Versamm
lung gebracht worden

Der Stadtverordnete Herr Justizrath Fiebiger hat
denselben zu dem seinigen gemacht und kam derselbe zufolge
Beschlusses der Versammlung in heutiger Sitzung zur Ver
handlung

Die Versammlung beschließt den Magistrat um Ein
setzung einer gemischten Kommission zur Prüfung der frag
lichen Angelegenheit und Berathung der in derselben seitens
der Stadt etwa zu thuenden Schritte zu ersuchen und er
nennt ihrerseits als Mitglieder dieser Kommission die Herren
Richter Fiebiger und Bethcke

7 Der Magistrat beantragt sich damit einverstanden
zu erklären daß den Hinterbliebenen verstorbener städtischer
Wächter in allen Fällen der Gnadenmonat gewährt werde

Dw Versammlung ist mit dem Antrage des Magistrats
einverstanden

8 Der Schachtmeister Löther dessen Anspruch auf
Entschädigung für die außerordentlichen Sprengarbeiten beim
Baue des Kanals in der Hedwig und Margarethenstraße
nicht in vollem Umfange anerkannt worden ist hat anheim
gestellt bevor er zum Prozeß gegen die Stadt schreite nach
ß 12 der Submissions Bedingungen vom 6 September
1877 2 Sachverständige gutachtlich zu hören von denen er
seinerseits den königlichen Bauinspektor Herrn Kilburger vor
geschlagen yat

Der Magistrat hat beschlossen auf den Löther fchen
Vorschlag einzugehen und beantragt einen zweiten Sachver
ständigen zu ernennen

Die Versammlung beschließt den königlichen Bau In
spektor Herrn Rüssel Hierselbst zu ersuchen als 2ter Sach
verständiger zu sungiren

9 Die in voriger Sitzung aus der Mitte der Ver
sammlung eingebrachte Interpellation in Betreff des Baues
der Moritzbrücke wird vom erstunterzeichneten Interpellanten
Herrn Preßler begründet und vom Herrn Oberbürgermeister
o Voß beantwortet

Nach stattgehabter Besprechung beschloß die Versammlung
1 den Magistrat zu ersuchen baldigst eine Untersuchung

über die Möglichkeit der Verbreiterung der Fahr
bahn der Moritzbrücke durch Hinzuziehung der Fuß
gängerbanquets zu der Fahrbahn anstellen zu lassen

2 die durch Beschluß vom 14 Januar d I ausgelöste
gemischte Kommission wegen Kanalisirung der Ger
bersaale wieder ins Leben treten zu lassen

Als Mitglieder derselben werden die Herren Fiebiger
t r Hüllmann Dr Müller Gräb Steinhaus und Gneist
gewählt

10 Der Magistrat beantragt sich nachdem das übrige
Abkommen mit dem Maurermeister Friedrich und Konsorten
durch Beschluß vom 4 Februar c bereits genehmigt wor
den nunmehr auch mit der durch den Protest der Freimau
rerloge bedingten Abänderung im Z 4 des im Entwürfe
beigefügten mit Friedrich und Konsorten abzuschließenden
Vertrages betreffend die ev Zahlung einer Entschädigung
von 2500 seitens der Stadt an den p Friedrich einver
standen zu erklären

Die Versammlung beschließt dem Herrn Friedrich ev
eine Entschädigung von 2500 zu gewähren und die
Sache an den Magistrat zurückzugeben mit dem Ersuchen
dieselbe der Baukommission nochmals zur Erwägung zu
unterbreiten

11 Für die Sicherung des Fußgänger Verkehrs vom
Marktplatze nach der großen Märkerstraße erscheint es drin
gend erforderlich vor dem Rathskellergebäude an der Ein
mündung der Leipzigerstraße ein Trottoir herzustellen und
den Bürgersteig soweit ein solcher bereits vorhanden
derart zu reguliren daß eine unterbrochene Trottoirverbin
dung zwischen der Märker und Schmeerstraße erlangt wird
Die von der Trottoir Kommission gemachten diessallsigen
Vorschläge sind vom Magistrat für zweckdienlich erachtet
worden und beantragt der Magistrat sich mit der projek
tirten Ausführung nach dem beigefügten Situationsplane
einverstanden zu erklären und die auf 1200 veranschlag
ten Kosten aus 11t XVIL des Etats zu bewilligen

Die Versammlung ist mit der projektirten Trottoirisi
rung einverstanden Statt der veranschlagten Umlegung des
Pflasters hinter den Platten beantragt der Hr Referent die
Herstellung von Mosaikpflaster Die veranschlagten Kosten
erhöhen sich dadurch um 130 und bewilligt die Ver
sammlung deshalb an Herstellungskosten überhaupt 1330
vorbehaltlich der Rechnungslegung

12 Der Magistrat beantragt nach Anhörung der Bau
kommission mit der aus Anlaß des von den Stengel schen
Erben auf dem Grundstücke Oberglaucha 18 beab
sichtigten Neubaues projektirten Fluchtlinien Regulirung in
Oberglaucha von der Thorstraße stadtwärts nach Maßgabe
der beigefügten Zeichnung sich einverstanden zu erklären und
für das nach der neuen Fluchtlinie vom Stengel schen Grund
stücke in die Straße fallende Terrain pro m 15 Ent
schädigung zu bewilligen

Das abzutretende Terrain ist vorbehaltlich der de
finitiven Feststellung durch den Kataster Beamten zu ca
29 vorläufig ermittelt

Die Versammlung genehmigt die vorgeschlagene Flucht
linie und bewilligt an Terrain Entschädigung 15 pr

13 Auf den Antrag des Magistrats die zum Ankauf
des Rost schen Hauses Breitestraße Nr 18 erforder
lichen Mittel von 12 000 zu bewilligen beschloß die
Versammlung in der Sitzung vom 3 Juni 1878 die An
gelegenheit zu vertagen und dieselbe an den Magistrat mit
dem Ersuchen zurückzugeben die Sache nochmals der Bau
kommission zur Berathung zu unterbreiten

Dies ist geschehen Die Baukommission beharrt jedoch
bei der früher vorgeschlagenen Fluchtlinie sowie bei dem
Vorschlage das Grundstück sür den Preis von 12 000
anzukaufen und wiederholt der Magistrat deshalb seinen frü
her gestellten Antrag

Die Versammlung lehnt den Antrag des Magistrats
ab bewilligt dagegen der Wittwe Rost für zur Straßenver
breiterung abzutretendes Terrain in Sa 2000

Die übrigen Verhandlungsgegenstände mußten der vor
geschrittenen Zeit wegen vertagt werden

Vermischtes
Ins Schlaraffenland mit den Socialdemokraten

7 Auflage Magdeburg 1878 Verlag von A A R
Faber

Diese Broschüre hat es sich zur Aufgabe gemacht in
knappster Form und in einer völlig gemeinverständlichen
Darstellung die Ziele der Socialdemokratie zu bezeichnen und
den klaren Nachweis zu führen daß dieselben zugleich phan
tastisch und verbrecherisch sind Sie wendet sich ohne selbst
irgend einen Parteistandpunkt einzunehmen an das Gemüth
und an den Verstand der Leser denen sie die ewig gülti
gen Lehren der sittlichen Weltordnung einprägt Die große
Zahl von Auflagen welche diese Flugschrift bereits erlebt
hat ist ein Beweis der günstigen Aufnahme welche ihr in
weiten Kreisen bereits zu Theil geworden ist

Auch von dem Centratwahlcomits der nationalliberalen
Partei ist sie als ein wirksames Mittel zur Bekämpfung
der socialdemokratischen Bestrebungen empfohlen worden

Die Verlagshandlung von A Ä R Faber in Magde
burg liefert diese Flugschrift in Partien zu sehr billigen
Preisen Die Wahlvorstände werden ersucht rechtzeitige
Bestellungen zu machen

König Viktor Emanuel pflegte zu sagen einen
Orden und eine Cigarre darf man Niemand verweigern
Und er handelte danach ja er war mit seinen Orden noch
freigebiger als mit seinem Cigarren Wenn der König
Geld brauchte was sehr oft der Fall war so schickte er
seinem strengen Hausminister einen Fasan dann zwei dann
vier und dann erst bat er ihn um einen Vorschuß von
30 50,000 Fr Der Minister war so daran gewöhnt
daß er wenn Fasane gebracht wurden zu seiner Familie
sagte Aha der König braucht Geld
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Reglement
für den Geschäftsbetrieb der Psandleiher in der Provinz Sachse
tz 1 Jeder Pfandleiher ist zur ordnungsmäßigen Führung eines Psandleihbuchs

verpflichtet
Das Pfandleihbuch muß dauerhaft gebunden am Rücken mit einem starken Faden

durchzogen durchweg mit Seitenzahlen und mit den im 2 bezeichneten Rubriken versehen
sein und bevor es in Gebrauch genommen wird der Polizeibehörde zur Prüfung und Beglau
bigung vorgelegt werden

In dem Pfandleihbuche dürfen weder Rasuren vorgenommen noch dürfen die Ein
tragungen in demselben unleserlich gemacht werden Das Pfandleihbuch selbst darf ohne poli
zeiliche Erlaubniß weder ganz noch theilweise vernichtet werden

Z 2 Jedes abgeschlossene Geschäft ist in das Pfandleihbuch deutlich vollständig und
wahrheitsgetreu einzutragen

Der Eintragungsvermerk muß nach Rubriken enthalten
1 die laufende Nummer des Pfandstücks
2 Namen Stand und Wohnung des Verpsänders
3 die Art und Weise wie sich derselbe legitimirt hat
4 die Beschreibung des Psandstücks
5 den Betrag des Darlehns
6 die Werthtaxe des Pfandstücks
7 Jahr und Tag des vollzogenen Geschäfts
8 den verabredeten Tag der Wiedereinlösung des Pfandstücks
9 den bedungenen Betrag der monatlichen Zinsen

Das Pfandleihbuch muß außer den vorstehend bezeichneten neun Rubriken noch solche
enthalten für

10 den Hinweis auf die laufende Nummer unter welcher eine Verlängerung des Pfand
vertrags eingetragen ist

11 den Tag der geschehenen Einlösung des Pfandstücks
12 Bemerkungen

Jedes Pfandstück ist vom Psandleiher mit einer der laufenden Nummer Eintragung
der Rubrik 1 entsprechenden Bezeichnung zu versehen

Z 3 Der Pfandleiher ist schuldig dem VerPfänder über das vollzogene Geschäft
eine mit seiner Namensnnterschrift versehene Bescheinigung Pfandschein auszustellen welche
mit dem betreffenden Eintragungsvermerke im Pfandbuche wörtlich übereinstimmen muß
anderweite Zusätze oder Bemerkungen aber nicht enthalten darf

H 4 In dem Gcschäftslokale des Pfandleihers muß an einer in die Augen fallenden
Stelle ein gedrucktes Exemplar dieser Verordnung und eine von der Polizeibehörde beglau
bigte Zinstabelle aushängen Auch müssen die in dem Pfandleihbuch verzeichneten Gegen
stände in einem besonderen Raume oder Behältnisse getrennt von allen andern Gegenständen
aufbewahrt werden

ß 5 Alle ihm zugehenden amtlichen Benachrichtigungen über verlorene oder durch
ei Verbrechen oder Vergehen dem Eigenthümer entfremdete Gegenstände hat der Psandleiher
nach der Zeitfolge geordnet aufzubewahren und den kontrolirenden Polizeibeamten auf
Erfordern vorzulegen

ß 6 Wird der Pfandvertrag verlängert so ist zu verfahren wie wenn es sich um
ein neues Geschäft handelte Es ist daher unter Aufnahme eines entsprechenden Hinweises
auf die alte Eintragung Rubrik 10 eine neue Eintragung in das Pfandbuch und die Aus
sertigung eines neuen Pfandscheines nach den Vorschriften der Zz 2 und 3 vorzunehmen

s 7 Bei Einlösung des Pfandes muß der Psandleiher dem Borzeiger des Pfand
scheins Z 3 sobald dieser es verlangt eine mit seiner Unterschrift versehene und den Betrag
der erhobenen Zinsen sowie den Zeitraum für welchen dieselben berechnet worden sind ent
haltende Quittung übergeben Der Tag der geschehenen Einlösung ist bei der Eintragung
Rubrik 11 zu vermerken

Z 8 Die Polizeibehörde ist befugt und verpflichtet den Geschäftsbetrieb der Pfand
leiher so oft sie es für nothwendig erachtet einer Revision zu unterwerfen

9 Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen werden sofern sie
nicht den Thatbestand eines Verbrechens oder Vergehens bilden in Gemäßheit des H 360
Nr 12 des Strafgesetzbuchs für das deutsche Reich vom 26 Februar 1876 mit Geldbuße
bis zu 150 Mark oder Haft bis zu sechs Wochen bestraft

s 10 Hinsichtlich der öffentlichen städtischen Leihanstalten bewendet es bei den dar
über bestehenden besonderen Bestimmungen

s 11 Die vorstehenden Bestimmungen treten mit dem 1 Januar 1879 in Kraft
12 Mit demselben Zeitpunkt verliert die Polizeiverordnung der Königlichen Regie

rung zu Magdeburg vom 12 Januar 1876 Amtsblatt Seite 22 soweit dieselbe den
Geschäftsbetrieb der Pfandleiher betrifft ihre Wirksamkeit

Vorstehendes seitens des Herrn Ministers des Innern in Gemäßheit des Z 85 der
Provinzialordnung vom 29 Juni 1875 auf Grund des Z 38 der Reichsgewerbeordnung vom
21 Juni 1869 als polizeiliche Anordnung für den Umfang der Provinz Sachsen erlassene
Reglement wird auf Anordnung des Herrn Ministers hierdurch zur öffentlichen Kenntniß
gebracht

Magdeburg den 17 Mai 1878 Der Ober Präsident der Provinz Sach sen
Bekanntmachung

Den Verkauf von Gestiitpferden in Trakehnen betreffend
Dienstag den 23 Juli d I von 9 Uhr Bormittags ab sollen Hierselbst

ungefähr 1 0 Gestütpferde bestehend aus Multerstuten meistens bedeckt vierjährigen Hengsten
und Stute und jüngeren Fohlen meistbietend gegen Baarzahlnng verkauft werden Sammt
liche vierjährigen und älteren Pferde sind mehr oder weniger geritten Die zu verkaufenden
Pferde werden am 22 Juli von 7 bis 10 Uhr Morgens geritten sowie am 21 und
22 Juli Nachmittags vou 3 bis 6 Uhr auf Wunsch an der Hand gezeigt Für Per
sonenbeförderung zu den bezüglichen Zügen vom und zum Bahnhofe wird am 21 22 und
23 Juli gesorgt sein

Trakehnen den 27 April 1878 Der Landstallmeister
gez v Daßel

Mühlweg Nr 20 sind sofort zu vermiethen
die Beletage und 2ter Stock zu 900 resp

750 ferner zum 1 Ociober d I die
Beletage Luisenstraße Nr 19 zum Preise von

660
Näheres Leipziger Platz Nr 2b
An der Poststraße Töpferplan Nr 1

2 Stuben Kammer Küche u Z p I 80
1 Juli zu beziehen

4 Stuben 3 Kammern Küche ic 1 Juli
zu beziehe n gr Ulrichstraße 11

Dorotheenstraße 7 steht die Bel Etage mit
Balkon zum 1 Oktober zu vermiethen

Näheres Martinsgaffe 20 im Comptoir

Sofort zu beziehe
die Bel Etage best aus 5 St 4 K K c
Gartenbenutzung für eine kl ruhige Familie

Zu e rfragen in der Exped d Bl
Eine Wohnung zu 80 eine zu 70

zum 1 Juli zu beziehen Näh Markt 17

Ein Laden mit Wohnung 1 St
2 K K u Zubehör verm z 1 Juli
oder später für 15V H alter Marlt 28

mit oder ohne Wohnung ist zum 1 October
zu vermiethen C Zöruer gr Ulrichstr 48

Kleiner Laden mit Wohnung sofort zu ver

miethen Graseweg 13
Eine Wohnung für 50 zum 1 Jul

zu beziehen große Steinstraße 23
Ein neuer fein ausgestatteter Laden in

vorzüglicher Geschäftslage zum 1 Juli zu be

ziehen große Steinstraße 23

Reglement
für den Geschäftsbetrieb der Rüakanfshändler in der Provinz Sachsen

s 1 Jeder Inhaber eines Rückkaufsgeschäfts sowie derjenige welcher sonst gewerbe
mäßig Rückkaufsgeschäfte macht ist zur ordnungsmäßigen Führung eines Geschäftsbuches
verpflichtet

Das Geschäftsbuch muß dauerhaft gebunden am Rücken mit einem starken Faden
durchzogen durchweg mit Seitenzahlen und mit dem im H 2 bezeichneten Rubriken versehen
ein und bevor es in Gebrauch genommen wird der Polizeibehörde zur Prüfung und Be
glaubigung vorgelegt werden

In dem Geschäftsbnche dürfen weder Rasuren vorgenommen noch dürfen die Ein
tragungen in demselben unleserlich gemacht werden Das Geschäftsbuch selbst darf ohne
polizeiliche Erlaubniß weder ganz noch theilweise vernichtet werden

Z 2 Jedes abgeschlossene Geschäft ist in das Geschäftsbuch deutlich vollständig und
wahrheitsgetreu einzutragen

Der Eintragungsvermerk muß nach Rubriken enthalten
1 die laufende Nummer des unter der Bedingung des Rückkaufs angekauften Gegen

standes
2 Namen Stand und Wohnung des Verkäufers
3 die Art und Weise wie sich derselbe legitimirt hat
4 die Beschreibung des angekauften Gegenstandes
5 den Betrag des Ankaufspreises
6 die Werthtaxe des Gegenstandes
7 Jahr und Tag des vollzogenen Geschäfts
8 Angabe des Tages bis zu welchem das Rückkaufsrecht eingeräumt ist
9 den bedungenen Betrag des Rückkaufspreises

Das Geschäftsbuch muß außer den vorstehend bezeichneten neun Rubriken noch solche
enthalten für

10 den Hinweis auf die laufende Nummer unter welcher eine Verlängerung des Rück
kaufsrechtes eingetragen ist

11 den Tag des vollzogenen Rückkaufs oder anderweiten Verkaufs durch den Rück
kaufshändler

12 den Erlös aus dem Rückkauf oder Verkauf
13 Bemerkungen

Jeder unter der Bedingung des Rückkaufs angekaufte Gegenstand ist vom Geschäfts
inhaber mit einer der durchlaufenden Nummer Eintragung in Rubrik i entsprechenden
Bezeichnung zu versehen

3 Der Inhaber eines Rückkaufsgeschäfts oder wer sonst gewerbsmäßig Rückkaufs
geschäfte macht ist verpflichtet dem Verkäufer über das vollzogene Geschäft eine mit seiner
Namensunterschrift versehene Bescheinigung Rückkaufsschein auszustellen welcher mit dem
betreffenden Eintragungsvermerk im Geschäftsbnche wörtlich übereinstimmen muß anderweite
Zusätze oder Bemerkungen aber nicht enthalten darf

s 4 In dem Lokale in welchem das Rückkaufsgeschäft betrieben wird muß an einer
m die Augen fallenden Stelle ein gedrucktes Exemplar dieser Verordnung aushängen Auch
müssen die Gegenstände welche in dem Geschäftsbuche als angekauft verzeichnet sind in einem
besonderen Raume oder Behältnisse getrennt von allen anderen Gegenstände aufbewahrt
werden

s 5 Der Inhaber eines Rückkaufsgeschäfts oder wer sonst gewerbmäßig Rückkaufs
geschäfte macht hat alle ihm zugehenden amtlichen Benachrichlignngen über verlorekle oder
durch ein Verbrechen oder Vergehen dem Eigenthümer entfremdete Gegenstände mich der Zeit
folge geordnet aufzubewahren und den kontrolirenden Polizeibeamten auf Erfordern vor
zulegen

H 6 Wird der Rückkaufsvertrag verlängert so ist zu verfahre wie wenn es sich
um ein neues Geschäft handelte Es ist daher unter Aufnahme eines entsprechenden Hin
weises auf die alte Eintragung Rubrik 10 eine neue Eintragung in das Geschäftsbuch und
die Ausfertigung eines neuen Rückkaufsscheines nach den Vorschriften der U 2 und 3 vor
zunehmen

H 7 Beim Rückkaufe des unter der Bedingung eines solchen angekauften Gegenstan
des muß der Geschäftsinhaber dem Borzeiger des Rückkaufsscheines 3 sobald dieser es ver
langt eine mit seiner Unterschrift versehene und den Betrag des Unterschiedes zwischen dem
An und Rückkaufspreise sowie den Zeitraum für welchen das Aufgeld berechnet worden ist
enthaltende Quittung übergeben Der Tag des stattgehabten Rückkaufs ist bei der Eintra
gung Rubrik 11 zu vermerken

s 8 Die Polizeibehörde ist befugt und verpflichtet den Geschäftsbetrieb der Rückkaufs
händler sowie derjenigen welche sonst gewerbemäßig Rückkaufsgeschäfte machen fo oft sie es
für nothwendig erachtet einer Revision zu unterwerfen

Z 9 Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen werden sofern sie
nicht den Thatbestand eines Verbrechens oder Vergehens bilden in Gemäßheit des tz 360
Nr 12 des Strafgesetzbuches für das deutsche Reich vom 26 Februar 1876 mit Geldbuße
bis zu 150 oder Haft bis zu 6 Wochen bestraft

s 10 Die vorstehenden Bestimmungen treten mit dem 1 Januar 1879 iu Kraft
H 11 Mit demselben Zeitpunkte verliert die Polizeiverordnung der königlichen Re

gierung zu Magdeburg vom 12 Januar 1876 Amtsblatt S 22 soweit dieselbe deu
Geschäftsbetrieb der Rückkaufshändler betrifft ihre Wirksamkeit

Vorstehendes seitens des Herrn Ministers des Innern in Gemäßheit des H 85 der
Provinzialordnung vom 29 Juni 1875 auf Grund des H 38 der Reichsgewerbeoiduung
vom 21 Juni 1869 als polizeiliche Anordnung für den Umfang der Provinz Sachsen er
lassene Reglement wird auf Anordnung des Hcrrn Ministers Hierdurch zur öffentlichen Kennt
niß gebracht

Magdeburg den 17 Mai 1878 Der Ober Präsident der Provinz Sachsen
Eine freuudl Wohnung für 42 zu ver

miethen u 1 Juli zu beziehen Böckstraße 14

Thorstraße 10 sind 2 Wohnungen im
Preise von 330 und 240 zu vermiethen
jedoch auf Wunsch des Miethers im Ganzen
zum 1 October cr beziehbar

Näheres darüber Leipziger Platz 2d

Gr St u K voruheraus z 60 H f
eiuzl anst Leute u e gr Hofwohn 1 Tr
1 Juli z bez z 65 H 1 Octbr in III
Et zwei freuudl Wohn z 130 u 110

Brüderstr 13 I
3 Stuben 3 K K und alles Zubehör z

1 Juli zu beziehen Augustastraße 4
Leipzigerstraße Nr 7 ist in der 3 Etage

eine große vorn heraus belegeue Stube ohne
Möbel sofort oder später beziehbar an einen
einzelnen Herrn zu vermiethen

H C WeddysPönicke

Zwei Wohnungen parterre u erste Etage
best aus 2 St 1 K K nebst Zubehör jetzt
zu vermiethen und 1 October zu beziehen

große Brauhausgasse 16 im Laden
Eine Wohnung noch per 1 Juli zu 34

zu vermiethen Schmeerstraße 15
Frdl Stube Kammer Feuerungsgelaß z

1 Juli an ruh Leute billig zu vermiethen
Barfüßerstraße 16

Ebendas möbl Stube mit Bett u Instrument
Fr Stube mit oder ohne Möbel 1 Juli

zu vermiethen große Märkerstratze 17 I
Eine freundlich möbl Stube sofort oder p

1 Juli c zu beziehen auf Wunsch mit Pen

sion alter Markt 21 p
Fein möbl Wohnung Brüderstraße t 3 II
Eine möbl Wohnung zu vermiethen

kleine Brauhausgasse 7
Ein möbl Zimmer für einen od zwei

anständ Herren zu vermiethen
Marlt 5

Eine frenndl Wohnung für 2 Da
men passend ist in einem anständigen Hause
u vermiethen

Gefl Adr unter K L 3029 erbeten
durch Rudolf Mosse Halle a S

F möbl St u K an einen anst Herrn
l Juli zu vermiethen Landwehrst raße 13s
F möbl Zimmer zu v Leipzigerstr 72 III

Fein m öbl Wohnung gr M ärkerstr 4 II
Möbl Wohnung sof gr Ulrichstr 61 III

F Ml Wehn f 1 Z
Hr 1 Juli ie

Vriiderstr 13 1 Tr
A möbl Zimmer zu verm gr Schloßg 3 I

Möbl Stube nebst Kabinet Magdeb Str 7
Luisenstraße 16 part möbl Stube u K

Z ugleich Stube K K 1 Juli zu beziehen
Möbl Stube u K Part mit sep Eiug

s I o 2 H t Juli zu bez Charlottenst r 6
Anst Schlaf stelle m K Schulbe rg 8 I

MoutagS und Donnerstags Uebung

Für die Redaction verantwortlich C Bobardt Expedition im Waisenhause Druck der Buchdruckerei des Waisenhauses
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